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1. Allgemeines 
 
In der Abschlussprüfung/Abschlussprüfung Teil 
1 soll der Prüfling ein berufsspezifisches Pro-
dukt fertigen. Die Verordnung schreibt zwei 
Arbeitsaufgaben vor.  

Eine Arbeitsaufgabe besteht aus einer vom 
Ausbildungsbetrieb entwickelten berufstypi-
schen Aufgabe, bei der sowohl das Arbeitser-
gebnis, als auch die prozessrelevanten Kompe-
tenzen bewertet werden. 

Da Arbeitsaufgaben von den betrieblichen Ge-
gebenheiten abhängig sind, bietet die PAL für 
die Arbeitsaufgaben der Abschlussprü-
fung/Abschlussprüfung Teil 1 Standardunterla-
gen zur individuellen Anpassung an. 

Der Ausbildungsbetrieb wählt aus seiner Pro-
duktpalette einen Bekleidungsartikel oder sons-
tigen textilen Artikel aus. Zu diesem Artikel sind 
vom Prüfling zwei Arbeitsaufgaben in der Prü-
fungszeit von insgesamt 8 Stunden zu bear-
beiten. 

Während der Durchführung der zwei Arbeits-
aufgaben sind zwei situative Fachgespräche 
von insgesamt höchstens 15 Minuten mit 
dem Prüfling durchzuführen. 

 

 

 

 
Grundlage für die Bewertung sind: das Arbeits-
ergebnis, das situative Fachgespräch, die Ar-
beits-/Vorgehensweise, sowie die praxisbezo-
genen Unterlagen/Dokumentation des Prüf-
lings. 
 
 
2. Arbeitsaufgabe 1 – Zuschneiden und 

Kennzeichnen von Teilen 
 

Richtzeit 1 h 

Aus dem vollständigen Schnittsatz zur Arbeits-
aufgabe 2 sollen vom Prüfling vier bis fünf Teile 
zugeschnitten werden. 

Diese Teile sollen nicht für die Arbeitsaufgabe 
2 verwendet werden! 

Der Prüfling führt während des Zuschnitts Zwi-
schenkontrollen durch und dokumentiert die 
Ergebnisse in einem Prüfprotokoll. 

Bewertet werden: die Qualität des Zuschnitts 
(Vollständigkeit, Formtreue, Markierungen/ 
Etikettieren, Fadenlauf, Schnittkanten), die Do-
kumentation des Prüflings sowie die Vorge-
hensweise bei der Durchführung der Aufgabe 
(situatives Fachgespräch). 
 
 
3. Arbeitsaufgabe 2 – Fügen von Teilen, 

Bügeln, Kontrollieren eines Beklei-
dungsartikels oder sonstigen textilen 
Artikels 

 
Richtzeit 7 h 

Der Prüfling soll nach den betrieblichen Gege-
benheiten den gewählten Bekleidungsartikel 
oder sonstigen textilen Artikel fertigen, Kontrol-
len durchführen und das Arbeitsergebnis im 
Prüfprotokoll festhalten. 
 
 



Bewertet werden: die Qualität des gefertigten 
Artikels (Vollständigkeit, Formtreue, Markierun-
gen/Etikettieren, Fadenlauf, Schnittkanten), die 
Dokumentation des Prüflings sowie die Vorge-
hensweise bei der Durchführung der Aufgabe 
(situatives Fachgespräch). 
 
 
4. Situative Fachgespräche 
 
Innerhalb der Prüfungszeit von 8 Stunden für 
die zwei Arbeitsaufgaben sind prüfungsbeglei-
tend zwei situative Fachgespräche in insgesamt 
15 Minuten zu führen und durch den Prüfungs-
ausschuss zu protokollieren. 

Das jeweilige situative Fachgespräch sollte 
dann geführt werden, wenn offensichtlich ist, 
dass der Prüfling einen gewissen Fortschritt 
erreicht hat. Er darf in seinem Arbeitsablauf 
nicht unterbrochen werden. In den situativen 
Fachgesprächen können Fragen zum Prü-
fungsablauf (Information und Planung, Durch-
führung, Kontrolle), zum Umgang mit Hilfs-, 
Betriebs- und Arbeitsmitteln und zu Sicher-
heitsvorschriften gestellt werden. 

Es ist darauf zu achten, dass kommunikati-
ve Mängel die zu bewertende fachliche 
Kompetenz nicht negativ beeinflussen. 
 
 
5. Vorbereitung 
 
Rechtzeitig vor der Prüfung ist die Wahl des 
Bekleidungsartikels oder sonstigen textilen Arti-
kels dem Prüfungsausschuss/Prüfungsbetrieb 
mitzuteilen sowie die Bereitstellungsliste mit 
dem Prüfungsbetrieb abzustimmen. 

Vom Ausbildungsbetrieb sind die in der Be-
reitstellungsliste für den Ausbildungsbetrieb und 
den Prüfungsbetrieb aufgeführten Werkzeuge, 
Hilfs- und Prüfmittel bereitzustellen. 

Entsprechend dem ausgewählten Beklei-
dungsartikel oder sonstigen textilen Artikel 
sind dem Prüfungsausschuss vom Ausbil-
dungsbetrieb ein vollständig ausgefüllter 
Arbeitsplan, eine Modellbeschreibung/ 
Modellstammblatt, eine Schnittteileliste und 
eine Stückliste bereitzustellen. 

Der Ausbildungsbetrieb kann die betriebsübli-
chen Unterlagen als Dokumentation zum ge-
wählten Artikel und/oder die PAL-Formulare zur 
Erstellung der betrieblichen Unterlagen ver-
wenden. 

Die PAL veröffentlicht mit der Bereitstellungslis-
te folgende Musterformulare: 

1. Dokumentation für den Prüfling  
 - Modelstammblatt   Blatt 1 von 4 
 - Schnittteileliste  Blatt 2 von 4 
 - Stückliste Blatt 3 von 4 
 - Arbeitsplan Blatt 4 von 4 

2. Arbeitsplan für  
 den/die Prüfer/-in Blatt 1 von 1 
 Lösungsvorschlag (wird vom Ausbildungs-
 betrieb vollständig ausgefüllt!) 

Alle Unterlagen sind vom Ausbildungsbe-
trieb vorzubereiten und rechtzeitig dem Prü-
fungsausschuss auszuhändigen. 
 
 
6. Arbeitsaufgaben 1 und 2 
 
Für die Bearbeitung der Arbeitsaufgaben 
sind dem Prüfling vom Ausbildungsbetrieb 
folgende Unterlagen auszuhändigen: 

Für Arbeitsaufgabe 1 
• Modellbeschreibung und/oder Vorgabemus-

ter des ausgewählten Bekleidungsartikels/ 
textilen Artikels 

• Vier bis fünf Schnittschablonen aus dem 
Schnittsatz des ausgewählten Bekleidungs-
artikels oder textilen Artikels, die nach fol-
genden Kriterien vom Ausbildungsbetrieb 
ausgewählt sind: 
- Insgesamt mindestens zwei Schnittkanten 

mit bogigem Verlauf 
- Jedes Schnittteil muss Markierungen ent-

halten 
- Mindestens ein Teil muss paarig geschnit-

ten werden 
• Betriebsübliche Zuschnittanweisung 
• Geeignete textile Fläche 

Für Arbeitsaufgabe 2 
• Modellbeschreibung und/oder Vorgabemus-

ter des ausgewählten Bekleidungsartikels/ 
textilen Artikels 

• Schnittteileliste 
• Stückliste 
• Arbeitsplan, unvollständig ausgefüllt (vier bis 

sechs aufeinanderfolgende Arbeitsschritte 
mit den zu verwendenden Betriebsmit-
teln/Arbeitsmitteln fehlend) für den Prüfling 
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• Eingerichtete Schnittteile für die Arbeitsauf-
gabe 2 und eventuell Schablonen 

• Zutaten 
 
Vom Ausbildungsbetrieb/Prüfungsbetrieb 
sind die in der Bereitstellungsliste für den Aus-
bildungsbetrieb und den Prüfungsbetrieb aufge-
führten Betriebs- und Arbeitsmittel bereitzu-
stellen. 

Zudem ist gegebenenfalls vor der Prüfung eine 
Sicherheitsunterweisung in die örtlichen Gege-
benheiten durchzuführen. 
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